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Kernkraftwerk Kaiseraugst

Meteorologische Auswirkungen der Kühltürme DK 621.039.5:66.045.5

In der Diskussion über das Kernkraftwerk Kaiseraugst
wird nicht selten argumentiert, die Kühltürme dieses
Kraftwerkes würden ohne genaue Abklärung der meteorologischen
Auswirkungen gebaut. Im folgenden werden die massgebenden
Grundlagen dargestellt, welche den positiven Entscheid der
Eidgenössischen Kühlturm-Kommission bestimmten.

Im März 1971 beschloss der Bundesrat aus Rücksicht auf
den Gewässerschutz, die direkte Flusswasserkühlung an Aare
und Rhein für die Kernkraftwerke zu verbieten. Damit wurde
in Gösgen, Leibstadt und Kaiseraugst der Bau von
Kühltürmen notwendig. Zur Prüfung und Beurteilung aller Aspekte
der geplanten Naturzugkühltürme setzte der Bundesrat die
Eidgenössische Kühlturm-Kommission ein, die sich aus
unabhängigen Experten verschiedener Fachgebiete zusammensetzt.
Im Mai 1972 erstattete diese Kommission ihren Bericht über
die Auswirkungen der Kühltürme für das Kernkraftwerk
Kaiseraugst.

Dieser Bericht stützte sich auf Gutachten der Eidg. Natur-
und Heimatschutz-Kommission, der Eidg. Materialprüfungsund

Versuchsanstalt, des Eidg. Amtes für Umweltschutz,
ferner auf Berichte der Arbeitsgruppe über die meteorologischen

Auswirkungen der Kühltürme und von Prof. E.Grandjean
betreffend die Immissionen von Naturzugkühltürmen aus der
Sicht der Umwelthygiene. Aufgrund dieser Gutachten kam die
Kühlturm-Kommission einstimmig zum Schluss, dass keine
Gründe zur Ablehnung der geplanten Kühltürme für Kaiseraugst

bestehen, sofern die vorgesehenen Massnahmen zur Mini-
malisierung der Auswirkungen getroffen werden. Auf dieser
Basis und aufgrund eines Gutachtens der Eidg. Kommission
für die Sicherheit von Atomanlagen wurde im August 1972 die
Standortbewilligung für das Kernkraftwerk Kaiseraugst
erteilt.

Mit den Fragen des Landschaftsschutzes, der
Geräuschentwicklung und des Gewässerschutzes befassten sich die
Gutachten der erwähnten eidgenössischen Behörden; ihre Empfehlungen

an die Kühlturm-Kommission lauteten durchweg positiv.

An dieser Stelle sei aufdie meteorologischen Auswirkungen
der Kühltürme näher eingegangen, die von einer besonderen

Arbeitsgruppe studiert wurden. Die Zusammensetzung dieser

Arbeitsgruppe aus Fachleuten der verschiedensten Wissensge¬

biete bot Gewähr für eine unabhängige, wissenschaftliche
Untersuchung.

Genaue aerologische Messungen in Payerne und meteorologische

Messungen am Standort in Kaiseraugst haben gezeigt,
dass bei diesen topographischen Bedingungen der Aufstieg der
Dampffahne in höhere Schichten der Atmosphäre sehr wirksam

ist. Die Kondensationswärme sorgt zusätzlich für einen
erhöhten Auftrieb, so dass eine kurze Dampffahne nur selten
sichtbar wird.Die grosseAufstiegsgeschwindigkeit des Dampfes
von 5 bis 8 m/s hat zur Folge, dass in Bodennähe nur mit einer
äusserst geringen Temperaturerhöhung von weniger als \%o zu
rechnen ist. Im Umkreis eines Kühlturmes von 1000 m ist eine
zusätzliche Niederschlagsmenge von einigen mm im Jahr zu
erwarten, wobei solche Niederschläge nur bei schon vorhandenem

Nebel oder Regen eintreten können. Zu einer messbaren

Erhöhung der Nebelbildung in der Kühlturm-Umgebung ist es

bis heute nirgends gekommen.
Die Dampffahnen bewirken indessen eine gewisse

Beschattung am Boden; für die Ortschaft Kaiseraugst wird die
mittlere Sonnenscheindauer eines Tages um 2 bis 4 min
verkürzt. Die Temperatur der Luft wird in Bodennähe nicht
verändert, und weil die Dampffahne auf mindestens 400 m steigt,
werden auch die örtlichen Winde nicht beeinflusst. Bei modernen

Kühltürmen bereitet der Tröpfchenauswurf keine
Probleme; es werden wirksame und im Ausland vielfach bewährte
Tropfenabscheider eingebaut. Die klimatischen Veränderungen
in Bodennähe in der Umgebung von Naturzugkühltürmen
sind nach Prof. Grandjean derart gering, «dass physiologische
oder medizinische Wirkungen auf den Menschen nicht zu
erwarten sind».

Die Kühltürme des Kernkraftwerkes Kaiseraugst können
also mit gutem Gewissen auch aus meteorologischer Sicht
verantwortet werden. Wenn in der Region weitere Kernkraftwerke
mit Kühltürmen gebaut werden sollen, müssen selbstverständlich

neue meteorologische Gutachten eingeholt werden, welche
die kumulativen Auswirkungen berücksichtigen. Eine solche
«Oberexpertise» würde aber nur für neu geplante Werke gelten
und nicht für das Kernkraftwerk Kaiseraugst, dessen Standort
bereits im August 1972 bewilligt wurde.

Kernkraftwerk Kaiseraugst AG

«Heimatschutz» DK 719.1

Vor mir Hegt der «Jahresbericht über die Tätigkeit der
Bauberatungsstellen des Heimatschutzes für die Deutsche
Schweiz vom 1. Januar bis 31. Dezember 1974» von Asch.
Robert Steiner, Winterthur, und Architektin Beate Schnitter,
Zürich - eine höchst dankenswerte, beharrliche, unscheinbare

Arbeit im Dienste der Heimat, mit einem riesigen,
selbstlosen Arbeitsaufwand.

Und da degradiert der Heimatschutz sich selbst in
seiner eigenen Zeitschrift durch den Abdruck einer Rede -
«Heimat» als «Establishment mit Flagge» -, eines von
Eitelkeit und Anmassung berstenden Literaten. Was für
subalterne Köpfe müssen das sein, die sich davon imponieren

lassen! Peter Meyer
*

Die im zweiten Abschnitt des vorstehenden Beitrages
von Peter Meyer gemachte Anspielung bezieht sich auf die
Wiedergabe einer Rede des Schriftstellers Max Frisch in

der Zeitschrift «Heimatschutz», Nr. 1, 1975. Er hatte sie

gehalten, als ihm der Grosse Schillerpreis der Schweizerischen

Schiller-Stiftung im Januar 1974 verliehen worden
war.

Im Jahr für Denkmalpflege und Heimatschutz, wollte
die Redaktion des <¦ Heimatschutz» durch diesen mit «Heimat»

überschriebenen Beitrag offenbar den «Sinngehalt»
dartun, den der Begriff Heimat in den letzten Jahren neu
gefüllt haben soll. (Über einen ähnlich beabsichtigten
Versuch siehe auch Wanderausstellung «Teil 73», SBZ 1973,
H. 14, S. 352.) Dieses Vorhaben hätte der Zielsetzung des

Schweizer Heimatschutzes vielleicht dienlich sein können.
wenn« hierfür nicht ausgerechnet Max Frisch bemüht'worden

wäre.
Jedem Schweizer ist das Recht bis heute erhalten

geblieben, seine Einstellung zur Heimat so zu empfinden, wie
es seinem Wesen, seiner Werdung entspricht. Dabei kann

Schweizerische Bauzeitung • 93. Jahrgang Heft 37 * 11. September 1975 583



er sich auch kritisch verhalten. Solches danken wir der

Meinungsfreiheit, die wir uns über zwei Weltkriege wahren

konnten. Im Unterschied zu Ländern, in denen ein diktatorisches

Gewaltregime jegliches humane Grundrecht brutal

unterdrückt.
Von einem solchen ihm hierzulande zustehenden

Freiheitsrecht macht Max Frisch - nicht nur in seiner

Schillerpreisrede! - einen recht zwielichtigen, teils gar destruktiven

Gebrauch. Er tut es mit dem Anspruch des elitären Schriftstellers,

der ernstgenommen werden will. Seine Grenzen -
auch die des gesinnungsmässigen Anstandes - sollte auch

ein. Schiller-Preis-Träger erkennen, bevor er, ins eidgenössische

Herz zielend, gerade das Heimatgefühl aller jener

verletzt, denen unser Staat und seine ihn gewährleistenden

Institutionen mehr bedeuten, als sie einem schockierenden

Max Frisch wert sind.
«Der Heimatschutz kapituliert vor dem Schiller-Killer

Max Frisch». Unter diesem Titel holte nun Peter Meyer

in der «Tat» (Nr. 138), 13. Juni 1975) gegen Frischs Lesart

des Heimatgefühls aus. Hier ein Abschnitt aus Peter Meyers

Protest:
«Es ging um das Thema .Heimat' - ein schwieriges

Thema, zugegeben, da sich Emotionelles der rationalen

Betrachtung seinem Wesen nach entzieht; man kann nur darum

herum und daran vorbeireden. .Heimat' - was ist das?

Dies und jenes ist an diesem undefinierbaren Begriff
beteiligt, das Milieu der Kinderzeit, die Landschaft, die Sprache,

die vertrauten Speisen usw. -, und das alles deckt sich

damit doch wieder nicht, und so wird .Heimat', gefühls-

mässig als etwas Ganzes und Komplexes erlebt, literarisch

zerklügelt und zerschwätzelt, bis sie als Illusion entlarvt ist,

als .Establishment mit Flagge'. Au grand complet dürfen

alle linkskonventionellen Schlagwörter aufmarschieren, sie

hageln wie die Dreschflegel auf der Tenne (solange man

noch von Hand gedroschen hat — heute wird nur noch mit
dem Maul gedroschen): ,Geschichtsfälschung', ,law and

order', die .internationalen Konzerne', die Banken, die

Fahne, ,Heer und Haus', die Offiziere nicht zu vergessen,

und die .honorierten Wortführer des Establishments' - als

ob nicht der Redner gerade eben mit dem für unsere
Verhältnisse recht stattlichen Grossen Schillerpreis honoriert

worden wäre und als ob nicht selbst in Russland, Chile

und anderen Paradiesen die Journalisten auf Honorare
angewiesen wären, wenn sie nicht verhungern wollen, sofern

sie nicht von vornherein zur Reklame für ihr Establishment

fest angestellt sind. .Maulhelden aus dem Kalten Krieg', die

Karriere gemacht hätten - heute machen andere Maulhelden

Karriere. Köstlich, einen Redner, par definition einen

Maulhelden, seinesgleichen Maulhelden schimpfen zu hören! Und
ist es etwa keine Karriere, wenn einer vom Uterarischen

Establishment seines Landes - Verdientermassen, verdienter-

massen - zu Bestseller-Ruhm und -Autorenhonoraren und

.Grossen Preisen' emporgelobt wird?»

Gewiss, der Gegenschlag wurde kräftig geführt! Er

hat vermutlich dem Heimatschutz nachträglich noch einen

ordentlichen Teil zu jenen «zahlreichen Reaktionen auf

Heft Nr. 1/1975» eingetragen, wie die Redaktion «Heimat-

schutz» im Geleitwort zum Heft Nr. 2/1975 etwas zaghaft

bekannt gibt. Nun Missgriffe können passieren. Gibt man
sie zu, dann geht wenigstens an Achtung nichts verloren -
und man bleibt glaubhaft. Auch unser Heimatschutz, der

überzeugen können soll, bedarf der Glaubwürdigkeit.
Schade, dass er bisher gekniffen hat! Ob er sich doch noch

zu einer längst fälligen Klarstellung-ermannt? G. R.

Berechnung von Strassenbeiträgen DK 711.7

Eine solothurnische Gemeinde erhebt, gestützt auf ihr
Reglement, Strassenbeiträge von 1.50 Fr. pro Quadratmeter

der in den Perimeter einbezogenen Fläche und von 6% der

grundbuchämtlichen Schätzung der Gebäude. Bei einem

Strassenneubau führte dies dazu, dass von den gesamten

Strassenbaukosten von rd. 160 000 Fr. die ersten beiden

Grundeigentümer, die ihre Grundstücke überbauten, gegen

100 000 Fr. an Beiträgen entrichten sollten. Mit der

weiteren Überbauung der erschlossenen, bisher noch nicht
überbauten Grundstücke hätten die gesamten Perimeterbeiträge

mit grosser Wahrscheinlichkeit die Gesamtkosten von

160 000 Fr. weit überschritten. Für alle Beiträge gilt aber

das Kostendeckungsprinzip. Die Gemeinde stellte sich auf

den Standpunkt, sie werde den Erstbauenden, die zuviel

bezahlt hätten, später einen Teil der Beiträge zurückerstatten

und so das Kostendeckungsprinzip berücksichtigen. Das

Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn lehnte diese

Lösung in einem Entscheid vom 3. Juli 1973 ab (Nr. 36/1973

des Berichtes des Obergerichtes des Kantons Solothurn). Es

ging davon aus, dass reglementsgemäss nach Erstellung der

Strasse jeder Grundeigentümer einen Beitrag von 1.50 Fr.

pro Quadratmeter Grundfläche zu entrichten hat. «Anstelle

des Beitrages von 6% der Gebäudeschatzung ist für
diejenigen Grundstücke, die überbaut sind, ein Beitrag zu

leisten, der sich wie folgt berechnet: Zuerst ist die Differenz
zwischen den Gesamtbaukosten und dem Total der gemäss

Reglement nach der Grundfläche berechneten Beiträge zu

errechnen; dieser ermittelte Betrag ist durch die Anzahl der

in die Perimeterpflicht einbezogenen Quadratmeter zu teilen

und hernach mit der Anzahl Quadratmeter des betreffenden

überbauten Gebietes zu multiplizieren.
Es läuft dies darauf hinaus, dass überhaupt nur nach

der Grundstückfläche verteüt wird, wobei aber für die

unÜberbauten Grundstücke heute erst ein Teil fällig ist
(errechnet nach den Ansätzen des Reglementes). Da im
Perimetergebiet überall die gleichen Bau- und Ausnützungsvor-
schriften gelten und zudem eine normale Parzellierung
besteht, bedeutet die Verteilung der Baukosten nach Grundfläche

im Grunde genommen gleichzeitig eine Verteilung
nach der Ausnützungsmöglichkeit. Allerdings muss nun die

Gemeinde bis zur Überbauung aller Grundstücke einen Teil
der Baukosten tragen. Das ist aber nicht zu vermeiden,

indem es sich... nicht rechtfertigen lässt, einzelne

Grundeigentümer Vorschüsse bezahlen zu lassen.» (Etwas anderes

ist es, wenn die Gemeinde einmal ihr Reglement dahin

ändern sollte, dass alle Grundstücke des Perimetergebietes

von Anfang an ihren vollen Beitrag zu leisten haben

werden.) Und das, so möchten wir beifügen, sollte die
Gemeinde möglichst rasch veranlassen. Der u. E. vortreffliche
Entscheid des solothurnischen Verwaltungsgerichtes gilt in
dem'Sinne generell, dass nur die Fläche und die zulässige

Ausnützungsmöglichkeit der in den Perimeter einbezogenen

Grundstücke Kriterien für die Bemessung der Strassenbeiträge

bilden sollten. VLP
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